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ıbt e eıne freikirc  iche Ekklesiologie?
Fine Spurensuche anhand der Präambel

der Vereinigung Evangelischer Freikirchen!

E [ )as Problem einer freikirchlichen Ekklesiologie
Die Themenstellung deutet auf eıne Problemstellung hın „Freikirchen un
Ekklesiologie” das scheıint eine offene und klärungsbedürftige rage se1n.
Fın Umstand, der zunächst befremdlich un erstaunlich wirken mag
Denn für nıcht wenige Freikirchen ist die rage ach dem Wesen un der rech-
ten Gestalt VO  b Kıirche eine elementare un zentrale rage. Manche der re1l-
kırchen wollen bewusst Kıirche bzw. Gemeinde Ünach dem Neuen Testament“
sein.* Im ökumenischen Gespräch gelten Freikirchen jedoch nıcht gerade als
ausgesprochen „ekklesial”. Nıcht selten werden s1e als eher miıindere ekklesiale
Größe eingestuft. Als „protestantische Nebentradıition“ finden s1e me1st L1UT

eine nachgeordnete Beachtung un: Erwähnung. Häufig werden S1e als kirchli-
che Ergänzungsform behandelt, die.wen1ger ekklesiologischen als un

praktischen kirchenreformerischen un: pastoraltheologischen Gesichtspunk-
ten VON Interesse ist

Wo lıegen die Gründe für diese Wahrnehmung un Einordnung? Zweifellos
hat 1es etwas mıt der Tatsache tun, ass Freikirchen In Deutschland un In
Europa kırchliche Minderheiten darstellen un: insofern nıcht 1e] Aufmerk-
samkeiıt finden. och das alleın scheint MIr och eın zureichender Erklä-
rungsgrund se1n. Hınzu kommt ohl och etwas anderes, nämlich die Jlatsa-
che, ass Freikirchen 1m Blick auf manche tradıtionellen ekklesiologischen
Leitkategorien als 1Ur bedingt „kompatibel’ erscheinen un: eher eın wen1g
„quer“ den domiınanten Denkmustern lıegen. Wenn die Wesens-

Für den Druck leicht überarbeıtete, miıt Anmerkungen versehene Fassung eines ortrags, der
auf der Jahrestagung der ACGCK Baden Württemberg Oktober 2002 in der Katholi-
schen ademıie Stuttgart-Hohenheim gehalten wurde.
Iiese ekklesiologische Formel wird insbesondere innerhalb des BEFG un des BFeG häufig VeI -

wendet. V diesem Anspruch un: selıner Problematik: I1ETMAR LÜTZ, Ist die Selbstbezeich-
Nung „Gemeinde nach dem Neuen Testament“ eın 1nweIls auf den reformatorischen Charakter
deutscher Baptistengemeinden? Dargestellt der Taufdiskussion Jüngeren Datums, In DERS.,
Wır sıind noch nıiıcht 1el. Plädoyers für eine zukunftsoffene Freikirche, Berlin 2002, /7-1
ebenso UwegE DAMMANN, Gemeinde nach dem Neuen JTestament. Anmerkungen einem bap-
tistıschen Selbstverständnıis; 1n ThGespr 16/1 (1992), 59-62
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eigenschaften und Kennzeıichen der Kırche geht, also Fragen der „Apostoli-
zıtät“ un: „Katholizıtät” der der Sakramenten- un: Amterlehre annn wirken
die Freikirchen eher blass un: arblos, weiıt wenıger profiliert und exponıiert als
andere Tradıtionen.

ber nıcht 11UT VOT diesem Hintergrund scheint die freikirchliche Ekklesiolo-
x1€ 1mM wahrsten Sınne des Wortes „frag-würdig” se1N. uch die Verwendung
des Freikirchenbegriffs selbst ist nıcht einheitlich. War der Begriff ursprünglıch
VOoNN sehr spezifischen historischen kırchlichen Kontexten bestimmt,;? wird
heute teilweise sehr 1e] welıter un offener verwendet. SO könnte INan, rein
zi0logisch betrachtet, formalen staats-kirchen-rechtlichen Gesichtspunk-
ten; ohl die me1listen Kırchen der weltweiten Okumene als „Freikirchen“ be-
zeichnen, als Kirchen, die keinen Status als Staats- bzw. Nationalkirche
besitzen, sondern zivilrechtlich organisierte Religionsgemeinschaften darstel-
len och 1mM speziellen theologischen SINn, nämlıch iın ezug auf das ekklesio-
logische Profil und Selbstverständnis, würden sıch ohl die wenı1gsten dieser
Kırchen dem Iypus un: der Famiulie der Freikirchen zurechnen.

DDas gıilt 1mM übrıgen auch für manche der kleineren Kirchen ın Deutschland,
dıe mıtunter als Freikirchen eingeordnet werden, theologisch jedoch 1L1UT bedingt
azu rechnen sınd bzw. azu gerechnet werden wollen. Ich denke dabe1i die
Kirchen, die gelegentlich als „konfessionelle Freikirchen“ bezeichnet werden,
also die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, die Altreformierte Kırche
oder auch das Katholische Bıstum der Alt-Katholiken ın Deutschland.

Um mehr stellt sıch die rage: Was ist as, Was I11all als „typisch freikirch-
lıc betrachtet? Um welche kirchlichen Merkmale un: Charakteristika seht es?
Und w1e eindeutig un: spezifisch sınd sIE?

Wenn Ian sıch die Kirchen anschaut, die sıch als genulne un orıgınäre PI-
kirchen verstehen, stellen s1e keine einheitliche Größe dar. Ihre Verschieden-
heiten erstrecken sıch dabel nıcht 1Ur aufekklesiologische Randfragen, sondern
schließen ein1ıge kirchlich sehr relevante un: markante Punkte mıt eın Neben
solchen Freikırchen, die prımär die Säuglings-/Kındertaufe praktiziıeren (Evan-
gelisch-methodistische TCHE; Evangelische Brüder-Unität) gibt andere, die
1Ur die Glaubenstaufe vollziıehen (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeıin-
den/Baptisten, Bund Freier evangelischer Gemeıinden, Arbeıtsgemeinschaft

Der Begriff kam ZU ersten Mal 1n der Miıtte des Jahrhunderts In Schottland und In der fran-
zösiıschen Schweiz aufun diente ZUT Bezeichnung VO  - sıch Aaus der Staatskirche lösenden Grup-
plerungen, siehe ERICH GELDBACH, Freikırchen Erbe, Gestalt un:! Wirkung, Göttingen
3()
FEıne zusätzliche Relevanz erhält die rage uch durch das Phänomen sogenannter „NEU Freikir-
chen  “*  „ die sıch jense1ts der etablhıierten Freikirchen bilden und ausbreıten. V: dazu K VOsSs,
Neue Freikirchen Adus freikirchlicher Sıcht, 1ın Neue Freikirchen als Phänomen innerchristlicher
Pluralisierung, epd-Dokumentation 8/2003, 18-22; CHR RUST, Neue Freikiırchen als Phä-

innerchristlicher Pluralisierung, In: VEF (Hrsg.), Freikirchenhandbuch, Wuppertal 2004,
177-186; vgl uch GELDBACH, Freikirchen, 336
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Mennonitischer Gemeinden, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden), un:
darunter wieder solche, die 1m Falle elınes kirchlichen Übertritts diese als mehr
der wenı1ger unverzichtbar ansehen (so VOH: allem die Baptisten). Jal x1bt
Sal eine Freikirche, die keine Taufe un: auch eın Abendmahl praktizliert
(Heilsarmee).

7Zur Pluriformität der Freikirchen gehört außerdem, ass neben kongre-
gationalistischen Gemeindebünden und -verbänden Kirchen mıt presbyter1a-
ler bzw. synodaler Ordnung, episkopal verfasste Kırchen bzw. diverse Misch-
formen x1bt. Manche der Freikirchen sind weltweıt verfasste Kırchen mıt
übergreifenden Entscheidungsstrukturen, andere eher lose Föderationen VOoO  >

selbstständigen Einzelgemeinden, die kirchliche Zentralstrukturen bewusst
ablehnen Dazu kommen besondere historische Entstehungshintergründe, die
mıt unterschiedlichen identitäts-bildenden Leiıtmotiven un eigenen daraus
resultierenden Profilbildungen und Färbungen verknüpft sind.>

Angesichts dieser Verschiedenheiten ist die rage nıcht 1Ur verständlich,
sondern durchaus berechtigt, inwiefern un iın welchem Ma{iß überhaupt VOIN

eiıner einzıgen übergreifenden freikirchlichen Ekklesiologie gesprochen WCI-

den kann, hne eiıner problematischen un unzulässigen Abstraktion un:!
Harmonisterung verfallen.®

DIie vorhandenen Unterschiede jedenfalls können nıcht unbeachtet bleiben.
Sıe lassen erkennen, ass be1 der rage ach einer freikirchlichen Ekklesiolo-
g1e eher einen „differenzierten Basiskonsens“ als einen „Totalkonsens“
1m Sınne einer umfassenden Kongruenz un völligen Übereinstimmung SC
hen annn Das schlieft e1n, ass dıe Beheimatung 1ın einer bestimmten fre1-
kırchlichen Tradition (ın meınem Fall einer reformiert-kongregationalisti-
schen) natürlich auch in eıne solche Darstellung freikirchlicher Ekklesiologie
mıt einfhließen wird.’

/ur Geschichte un! Prägung der Freikirchen: KARL-HEINZ VOIGT, Freikirchen In Deutschland
(19 un Jahrhundert), KGE Leipzıg 2004 sowl1e GELDBACH, Freikirchen.
So schon ERICH (GGJELDBACH!: „ES gibt nıcht dıe freikirchliche Ekklesiologie, sondern sehr verschle-
dene Entwürfe; gleichwohl können einıge verbindende Charakteristika genannt werden“, Überle-

ekklesiologischen Aspekten In den Freikirchen, 1N: Kırchen In Gemeinschaft Gemein-
schaft der Kıirchen. Studie des Fragen der Ekklesiologıe, (1993), 134
Systematisch-theologische Entwürfe un Darstellungen eiıner freikirchlichen Ekklesiologie sind 1m
Übrigen der deutschsprachigen Literatur relatıv selten anzutreffen, Wäas siıcher mıt dazu beıträgt,
dass s1ie als eigenständige Größe In der theologischen un ökumenischen Dıiskussion 11UT weni1g
Beachtung indet. Eıne Ausnahme biıldet MIROSLAV VOLF; Irınıtät und Gemeinschaft. Eıne Ööku-
menische Ekklesiologie, Mainz/Neukirchen- Vluyn 1996 Volfs Dıissertation stellt den Versuch dar,
ıne freikirchliche Ekklesiologie 1im Dialog mıt der katholischen und orthodoxen Ekklesiologie
entfalten. Als weıtere systematische Darstellung, die In den Gesamtaufriss eıner methodistischen
Theologie eingeordnet ist, ıst eNNEIN: WALTER LAIBER un MANERED MARQUARDT, Gelebte
Gnade. Grundriss einer Theologie der Evangelisch-methodistischen Kirche, Stuttgart 1993; vgl
uch die friedenskirchlich-mennonitische Darstellung VOIl FERNANDO ENNS, Friedenskirche in der
Okumene. Mennonitische urzeln einer Ethık der Gewaltfreiheit, Göttingen 2003
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Unter Beachtung dieser Vorklärungen soll 1m Folgenden der Versuch r_
NOININEN werden, das verbindende Grundbprofil der Freikirchen beschre1i-
ben, das eıne eıgene ekklesiologische Einordnung rechtfertigt un: ihr ZUSTIUN-
de liegt Als eın orlentierender eıt- un Referenztext bietet sıch dafür die
theologische Präambel der erein1gung der Evangelischen Freikirchen VEF)

die 1998 VOIN den Mitgliedskirchen der VEF verabschiedet wurde un: einen
komprimierten gesamtfreikirchlichen Grundkonsens benennt.®

Grundmerkmale freikirchlicher Ekklesiologie
Die evangelisch-reformatorische Verwurzelung

Freikirchen 1n Deutschland verstehen sıch srundsätzlich als evangelısche Kır-
chen. Damıit 1st mehr als eine historische Feststellung gemeınt. Nıcht allein 1M
Blick auf die frühen Anfänge freikirchlicher Gemeindebildung 1M Täufertum,
betrachten sıch die Freikirchen als Teil der reformatorischen ewegung, SONMN-
ern VOT allem theologisch un: ekklesiologisch möchten sS1€E als evangelische
Kırchen wahrgenommen un: gwerden.

In der Präambel der Vereinigung Evangelischer Freikirchen heıilßt CS, ass
sıch die VEF als eıne „Gemeinschaft evangelischer Gemeindebünde un:! Kır-
chen  C6 versteht?. Ergänzend azu wird ausdrücklic festgehalten, ass die In
der VEF zusammengeschlossenen Kirchen sowohl das sola scrıptura, als auch
das sola gratia WI1e auch das solum Christum un das sola fide als Grundpfeiler
ıhres Selbstverständnisses betrachten.!® Damlıt wiırd unterstrichen, ass die
Freikirchen In der VEF die geistlıchen un theologischen Kernüberzeugungen
der Reformation als grundlegend für ihr eigenes Selbstverständnis ansehen.

Im Blick auf das Kırchenverständnis bedeutet dies, ass für Freikirchen Kır-
che ihrem Wesen ach „Crex verbi“ un „Creatura Spırıtus Sanctı“ 1St,
Wiırkung un: Schöpfung Gottes, eın menschliches Sozlalgebilde der Urga-
nisationsprodukt. Das Wort (Jottes In seiner lebendigen raft un: Wirksam-
eıt un! nıcht menschliche Qualitäten der institutionelle Eigenschaften
chen die geistliche Substanz,; den Grund un: das Wesen der Kırche d  N Dıi1e
kirchenkritischen Implikationen der reformatorischen Worttheologie un:
Rechtfertigungslehre, die sıch auf dıe römisch-katholische Kırchenlehre un:

Freikırchenhandbuch, 141
Ebd.;, 141
„S1e die Mitgliedskirchen der VEF| erkennen ıIn der Heılıgen Schrift Alten un: Neuen esta-
ments Gottes Wort als Grundlage un: alleinige Richtschnur iıhrer Verkündigung, iıhrer Lehre
un:! ihres Lebens. S1e bekennen Jesus Christus als aup der Gemeinde SOWI1E als Herrn un:!
eıl der Welt Miıt allen Kırchen der Reformation bezeugen s1e die Errettung der Sünder
Jesu Christı willen Adus Gottes freier Gnade alleın durch den Glauben.“
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ihre „sakramentalen Überhöhungstendenzen“ beziehen, werden VO  — den rel-
kirchen 1m Grundsatz geteilt.

Aus der fundamentalen Bezogenheıit auf das Evangelıum als Quelle un: Ba-
S1S der Kıirche ergeben sıch allerdings zugleich bestimmte strukturelle Folge-
ruNnsch un praktische Konsequenzen, die VO  — der institutionellen Gestalt der
bekenntnisorientlierten erritorialkiırchen abweichen un muıt ihr kollidieren
un: s1e darum als einzig mögliche un legitime orm evangelischer Kirchen-
bildung iın rage stellen.

DIie frühen reformationsgeschichtlichen Anfänge der freikiırchlichen eWwe-
SUNgs sind nıcht selten mıt einer ausdrücklichen Kritik einer unzureichenden
Umsetzung bzw. mıt dem Vorwurf eliner halbherzigen kırchlichen Gestaltwer-
dung der biblisch-reformatorischen Lehrerkenntnisse verknüpft."” uch spater
bel den 1im Zuge der protestantischen Erweckungsbewegung des ahrhun-
derts entstehenden Freikirchen taucht gelegentlich dieses Motiv auf un! sple-
gelt sich in einer bewussten Abgrenzung VoO  > territorial- un staatskirchlichen
Verfassungs- un: Organisationsformen wider.!?

DiIie Intention, die geistliıchen Grundeinsichten der Reformatıon wahren
un: s1e zugleich folgerichtig um. un beherzigen wollen, ezog sıch
insbesondere auf 7wel Bereiche: auf die Beachtung des Schriftprinz1ıps un die
Wahrung des sola fide S1e verknüpft mıt bestimmten Implikationen HO
Konsequenzen. DiIiese bezogen siıch auf die Unterscheidung un! Irennung VOIN

Kırche, Welt un Obrigkeıit, den Stellenwert VOoO konfessionellen Bekenntnis-
SCIl, den Gemeinschafts- un Nachfolgecharakter der Kırche un: dıe Konturen
der Kirchengliedschaft SOWI1e für ein1ıge Freikirchen auch auf die Taufpraxıs.

Dabe1 War vorausgesetzt, ass INa  z sich VO  H seinem Grundverständnıis her
als eiıne Jegıtıme Form evangelısch verankerter Kirchenbildung betrachtete.
Fın Monopolanspruch auf dıe Bezeichnung „evangelisch” bzw „reformato-
risch“ VO  —; Selten der Landeskirchen ist deshalb für Freikirchen bıs heute
höchst ärgerlich und anstöfßig un: widerspricht ihrem Selbstverständnıis. Im
Blick auf die grundlegende reformatorisch-evangelische Verortung un Ver-
wurzelung der Freikirchen ist Wilfried Härle L1L1UT zuzustiımmen, WenNnn fest-
hält „‚Beide Modelle (Volkskirche un Freikirche) bezeichnen nıcht 1UT ekkle-
siologische Denkmöglichkeiten, sondern erfassen zugleich die ekklesiale
Realıtät des evangelischen Christentums. “

D Eın immer wleder anzutreffendes Schlagwort für diese Sicht ıst das VOo  - der „Vollendung der
Reformation“ un! der „Wiederherstellung der rechten Kırche“. So bel FRANKLIN LITELE: Das
Selbstverständnıis der Täufer, Kassel 1966, KDl Zum Motiv der Restitution vgl uch (3B1D-
BACH, Freikiırchen, 106
/u den Problemen un! Konflikten, die damıt verbunden VOIGT, Freikirchen In Deutsch-
land, 118

13 Art. „Kirche”, AVIII, 306
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Dasel der Gemeinschaft der laubenden die Korrelation
von Soteriologie und Ekklesiologie

Freikirchliche Ekklesiologie als elne Gestalt un Ausprägung evangelischer Ek-
klesiologie erhält ıhre Besonderheit durch spezifische Konturen un Akzente

Die Freikirchen in der VEF „verstehen dıe Kirche bzw. Gemeinde Jesu
Christi1 als Gemeinschaft der Gläubigen, geschaffen durch das Wort (GJottes un
gestaltet als Lebens- un Dienstgemeinschaft 1mM Sinne des allgemeinen Pries-
ertums aller Gläubigen. ** Und ergänzend heiflt

„S1e 197 die In der VEF zusammengeschlossenen Kirchen| erwarten VON den 1edern
ihrer Gemeılnden eın Bekenntnis des persönlichen auDens Jesus Christus SOWI1e
die ernsthafte Bereıtschaft, ihr en dem ıllen Gottes entsprechend führen.“ !>

Das besondere Profil freikirchlicher Ekklesiologie wiıird mıt diesen Sätzen ZWal
äußerst knapp, aber deutlich markiert. Zum freikirchlichen Verständnıis gehört
die Betonung der personalen Wesensgestalt der Kirche Kirche 1st Gemeinschaft
der Glaubenden, nıcht hierarchische Instıtution und sakramentale Heilsanstalt.
Damıt wird bewusst die reformatorische Wesensbestimmung der Kirche als
„Congregatio” bzw „COMMUNI1O sanctorum“ 1m Sınne der Versammlung un:
Gemeinschaft der Glaubenden angeknüpft.*® Im Hintergrund steht dabe!i eiıne
soterlologische un: pneumatologische Grundausrichtung. S1ıe bildet eınen
grundlegenden un! bestimmenden Bezugsrahmen für das gesamte freikirchli-
che Denken un: damit auch für die ekklesiologischen Schwerpunktsetzungen.

DIie lebendige Heilserfahrung iın Bekehrung un!: existentieller Nachfolge, 1ın
innerer Erneuerung un: gelebter Heiligung bilden das Herzstück freikirchli-
cher Spirıtualität. Das Evangelıum ist Zuspruch un: Anspruch den Men-
schen. ESs wird lebendig 1mM Vorgang der Verkündigung un zielt aufVertrauen
un innere Zustimmung. SO ll 05 Umkehr und Erneuerung bewirken un:
das geschehene eıl In Christus wıirksam un: erfahrbar werden lassen. DIiese
Motive spielen 1MmM freikirchlichen Denken iın unterschiedlichen Färbungen un:
Nuancıerungen eine zentrale un: prägende Rolle Darın wird die CNSC Ver-
flochtenheit mıt dem breiten Strom der Erweckungsfrömmigkeit erkennbar.

Diese soteriologische Zielrichtung des Evangelıums hat eine unmıittelbare
ekklesiologische Relevanz un Dımensıion. Gestalt un: Leben der Kirche kön-
NenN nıcht losgelöst davon gesehen werden. Zum freikirchlichen Kirchenbegriff
gehören darum der Grundsatz einer auf dem persönlichen Christusbekenntnis

14 Freikirchenhandbuch, 141
S Ebd.

In 111 lautet die Formel „cCongregat1io Sanctorum et VerIec credentium “ Zum Verständnis
HÄRLE, Kırche, 283 f) vgl ZUT Gemeinschaftsgestalt der Kirche Aaus der älteren Lıteratur OTToO
WEBER, Versammelte Gemeinde. Beıträge ZU Gespräch über Kirche un: Gottesdienst, Neu-
kiırchen-Vluyn w1e uch JÜRGEN MOLTMANN, Kıirche In der Kraft des Heiliıgen Geistes,
München
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basierenden Gemeindemitgliedschaft un die bewusste un: verbindliche (S6-
meinschaft In der Nachfolge Christı. DiIe Zugehörigkeit ZULT Kirche hat eıne be-
WUSS personal verankerte Qualität un: Basıs. S1ıe hat Entscheidungscharak-
ter. Kirchenaufnahme geschieht nıcht ohne, sondern 11UT mıt der individuell
vollzogenen un: 1mM bekennenden Zeugn1s bekundeten Antwort des Glaubens

eın Grundsatz, der 1mM Bereich der Kirchengliedschaftskonzepte einen deutli-
chen un signifikanten Bruch un Kontrast anderen, eher korporativ und
territorial strukturierten der auch sakramental orlentierten Kirchen darstellt.
Freikirchliche Gemeinden sind deshalb normalerweise ach dem Modell der
Personalgemeinden strukturiert. S1e bılden überschaubare Gemeinschaften
un! keine territorialen der parochlalen Gebietseinheiten.

Immer wieder wird dieses kirchliche Gestaltungsprinzıp muıt dem Gedanken
der „Freiwilligkeit” der auch der „relıg1ösen Mündigkeıt” verknüpft. och
wenı1ger anthropozentrische un sozlalpsychologische Bestimmungen un Ka-
tegorıen sind ler entscheidend, sondern eın prımär theologischer Wesens-
un: Begründungszusammenhang. Walter Klaiber betont Recht ‚Dabeı1 1st
nıcht das theologisch fragwürdıge Prinzıp eliner ‚Freiwilligkeitskirche‘ eitend,
sondern das Vertrauen auf die schöpferische raft des Wortes Gottes, die ZU

Bekenntnis des Glaubens befreıt, verantwortlicher un verbindlicher (3E
meıinschaft befähigt un!: Z persönlichen IDienst 1ın Kırche un:!' Gesellschaft
(einschlieflich des finanzıellen Engagements) motivlert. Das Freikirchliche
dieser Überzeugung besteht darın, ass mıt diesem Wiırken Gottes bis hinein
in die ekklesiologischen Strukturen un Arbeitsformen gerechnet wird.“!/

Nıcht persönlıche utonomıe der das Ideal einer relig1ıösen Selbstbestimmt-
eıt (Mündigkeıit), sondern der durch das Wort un! den Heiligen Geilst gewirkte
Glaube stehen 1mM Mittelpunkt. DI1ie Grundrelation Von Wort un Glaube mıt se1-
NenN pneumatologischen, personalen un! responsorischen Dimensionen wiıird
ZU Bezugspunkt ekklesiologischer Kriteriologtie un: kirchlicher Gestaltwer-
dung Wo Menschen ZU Glauben kommen un: gemeinsam 1im Glauben leben,
da ist Kırche Jesu Christı. Was In der Studie der Kommıissıon für Glauben
und Kirchenverfassung “Das Wesen un: dıe Bestimmung der Kirche“ formuliert
wurde, entspricht durchaus freikirchlichem Denken: „Die Kırche findet ihre
Miıtte un:! ıhren Grund 1mM Evangelium, dem Wort Gottes. DiIie Kırche ist die Ge-
meiıinschaft aller, die In der persönlichen Beziehung Gott leben, der ihnen
spricht un:! eine vertrauensvolle Antwort Von ıhnen erwartet die Gemeinschaft
der Glaubenden“!8

Miıt dieser Ausrichtung un Fokussierung geht eıne vorwiegend worthafte
Deutung der Sakramente als verbum vısıbıle einher un: eine deutliche Abgren-
ZUNS Von jedem objektivistischen Sakramentalismus, der dem Missverständ-

1/ Freikiırche Kırche der Zukunft? (2001), 446
18 DAGMAR HELLER (Hrsg.), Das Wesen un! dıe estimmun;: der Kirche, Frankfurt 2000,
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N1S eines Heilsautomatismus führen könnte. Nıcht eiıne sakramentszentrierte,
sondern eine glaubenszentrierte pneumatologische Soterlologie bildet, abge-
kürzt esagt, das Denkmuster freikirchlicher Theologıie. Taufe un: Abendmahl
als vergegenwärtigende Zeichen der dem Menschen zugewandten Gnade (Gottes
gehören hinein In das geistliche, den Menschen In selner Ganzheit als Person e_
fassende Heils- un: Begegnungsgeschehen zwıschen Gott un Mensch. Dog-
matische Einzelfragen WIeEe die ach der Art un WeIlse der Realpräsenz der
die ach der speziellen Heilsgabe stehen dabei bezeichnenderweise nıcht 1m
Mittelpunkt. Sıe können auf dem Hıntergrund unterschiedlicher TIradıtionen
durchaus verschieden gewichtet un beantwortet werden un: sıch dabe!i mal
mehr reformierten der auch mal mehr lutherischen Herkunftsmilieu
orlentleren. 19

uch die rage ach der Vollmacht un! Rechtmäfsigkeit der ausübenden Per-
SOIl, dessen, der das Sakrament darreicht bzw. austeilt, ist keine brennende
freikirchliche rage, sondern eher sekundär. Entscheidender ist der personal-
geistliche Erfahrungshorizont. Dies gılt VOT allem für das Abendmahl, das den
Gemeinschaftsaspekt stark hervorhebt. ber 6S gilt auch 1m Blick auf die Taufe
uch 1er wırd bei allen Unterschieden der Zentralbedeutung des Glaubens
als dem ausschließlichen Modus des Heilsempfangs und der Heıilsannahme fest-
gehalten. Di1e Notwendigkeit und Unersetzbarkeit des persönlichen Glaubens
wiırd, auch bei unterschiedlicher Taufpraxis, nıcht In rage gestellt. Das schlägt
sıch darın nieder, ass auch die Freikirchen, die prımär die Kıindertaufe
praktizieren, eine Unterscheidung un auch lıturgische Trennung zwıschen (Ge-
tauftsein un: voller Kirchenzugehörigkeit bzw. Kirchenaufnahme vornehmen.“%

Das grundlegende Leıitbild ist die AdUus der schöpferischen Wirkung un Ziel-
bestimmung des Evangeliums hervorgehende „Gemeinschaft der Glaubenden“,
die die Sozlalgestalt einer geschwisterlichen „Lebens- und Dienstgemeinschaft”
intendiert. SI1e ist eın Zusammenschluss relig1öser Indıyviduen, sondern (38-
staltwerdung der In Christus begründeten un: durch ıhn geschaffenen IHNMU-
N10. Miıt anderen Worten: In der Gemeinschaft der Glaubenden geschehen das
Sıchtbarwerden des Versöhnungsgeschehens un das Offenbarwerden der Neu-
schöpfung Gottes.

Für manche Freikirchen hat dieses Moment des persönlichen Glaubens und
Bekennens gleichsam den Rang einer nota ecclesiae. Es trıtt ergänzend neben die
klassıschen evangelischen Von Verkündigung, Taufe und Abendmahl.?! Im

Fıne her reformierte Färbung findet sıch beispielsweise beim auf- und Abendmahls-)ver-
ständnis der Freien evangelischen Gemeinden. Deutlich lutherisch gepragt ıst demgegenüber
die Herrnhuter Tradıtion. Vgl dıe Beıträge VO  - JOHANNES EMANDT und PETER VOGT, In:
WALTER LAIBER un WOLFGANG THÖNISSEN ISg.), Taufe un: Glaube In römisch-katholi-
scher un freikirchlicher Sıcht, Paderborn/Stuttgart 2005, 91 und 173
Zum Jüngeren Diskussionsprozess über die rage Von Taufe und Kırchengliedschaft In der EmK
un: deren Ergebnis vgl HOLGER ESCHMANN, /ur gegenwärtigen Diıskussion über Taufe un: Kır-
chengliedschaft In der Evangelisch-methodistischen Kirche, 1In: ThGespr 29/4 (2005), 149-156.



1bt eıne freikirchliche Ekklesiologie?

Hintergrund stehen dabe1 eiıne Kritik einem unverbindlichen un: r_
schiedslosen Kirchenprofil und eın Plädoyer für mehr Klarheit un: Eindeutig-
keıt, hne dabe!l der Ilusion un: dem anma{fsenden Wahn einer „reinen (1e-
meinde“ verfallen. Für manche Freikirchen 1st damıiıt zugleich eın Krıterium
und eiıne Girenze für Kirchengemeinschaft mıiıtgesetzt. Für andere gilt 1es
nıcht, insofern S1e dem Flement des persönlichen Glaubens 1m Vergleich miıt den
primären heilswirkenden VO  . Wort und Sakrament eher eıne konsekutive
und keine konstitutiv-begründende Bedeutung un:! Qualität zumessen.?2

Das Flement der Partizipation und des allgemeinen
Priestertums

FEın welılteres Wesenselement freikirchlicher Ekklesiologie 1st das gemeindege-
staltende Prinzıp des allgemeinen Priestertums. uch 1er sehen sich dıe re1l-
kırchen In der Linıe reformatorischer Anstöfße un: Impulse, die aufgegriffen
un: verstärkt entfaltet werden .“

Nıicht VO Amt un: eıner ıhm zukommenden Zentral- un Sonderstellung
er, sondern VOonNn der Herrschaft Christiı un: der In ıhr begründeten un: ihr SC-
mäßen Gaben- un Dienstvielfalt in der Einheit des Gelstes wiıird das Kirchesein
verstanden. Christus als das aup selnes Leibes beruft In selnen Dienst un: be-
vollmächtigt alle Ghieder selnes Leibes dazı seıne Zeugen und Boten se1n.
/ur Gemeinschaft des Glaubens gehört wesenhaft das Anteıilhaben Gelst
Christı un selinen Gaben Das Leben der Kirche soll diese pneumatologische
Realıtät un: diese christologische Verankerung wldersplegeln. In den kiırchli-
chen Ordnungen un Strukturen soll sS1e siıchtbar un erkennbar werden.

Von diesem Ansatz her verstehen sıch die Freikirchen darum weni1ger als
Amtskirchen, sondern, könnte INa  . > als inklusive Gemeinschaft der
gemeınsam Berufenen un vielfältig Begabten. Das schliefßt instıtutionelle
Ausgestaltungen kirchlicher Leitungsdienste un -aufgaben und formelle Be-
auftragungen nıcht dUus, sondern ausdrücklic mıt eın Dabe!i werden solche
Amter allerdings als eıne spezielle Gestalt der Gabenvielfalt betrachtet und ha-
ben keine darüber hinausgehende eigenständige, Sar sakramentale 1gnıtät
und Vollmacht Heıils-, Glaubens- und Lehrvermittlung sıind nıcht S1e DEr
bunden der auf sS1e zentrIiert.

SO bei UwtF SWARAT, Die Kennzeichen der wahren Kırche (notae ecclesiae), IN ThGespr 24/1
(2000), DE  \O

27 SO In der Evangelisch-methodistischen Kirche und In der Herrnhuter Brüdergemeine, die in
ihrer freikirchlichen Ekklesiologie kein Hındernıis für eıne Kırchengemeinschaft mıt evangeli-
schen Bekenntniskirchen sehen, Was In der Kanzel- un! Abendmahlsgemeinschaft mıt der EKD
un:! der Zugehörigkeit ZUr EKE ehemals „Leuenberger Kirchengemeinschaft”) Zzu Ausdruck
kommt:; vgl MANFRED MARQUARDT, Evangelische Kiırchengemeinschaft, 35 (1986), 401-435

2 Vgl azu KLAUS-PETER VOSS,; Der Gedanke des allgemeinen Priester- un: Prophetentums. SEe1-
gemeindetheologische Aktualısıerung In der Reformationszeit, Wuppertal 1990
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Ebenso wen1g Sınd die Amter, zumal In eıner bestimmten Form, konstitutiv
für das Wesen un: normatıv für die Apostolizıtät der Kirche. Di1e jeweiligen
konkreten Ausprägungen sınd gewachsene Ordnungen. Ihre Formen sSınd
grundsätzlich varıabel. S1e werden funktional verstanden un: sSınd der grundle-
genden Aufgabe un: dem Auftrag der Verkündigung un Leıtung un:
nachgeordnet und sollen dem Aufbau der Gemeinde dienen. Die Vielgestaltig-
keit der Amter hat für Freikirchen darum letztlich eın kiırchentrennendes (Se=
wicht. ine strukturelle Vereinheitlichung und Angleichung ist für s1e keine
notwendige Bedingung Von Kırchengemeinschaft.

DIe geistliche Vıtalıtät un die grundlegenden Lebens- un: Außerungsfor-
LLICNN der Kırche werden VOT allem In der versammelten Gemeinde erfahrbar.
S1e 1st die Prımär- und Elementargestalt VOIN Kırche Ihr 1st die volle Präsenz
Christiı verheißen. Dort ereignet sıch, Was In gewlsser Weıse als ekklesiologi-
scher Schlüsselsatz freikirchlicher Kirchentheologie gelten kann, nämlıich die
Verheißung Christi: „Wo Z7wel der Tre1l versammelt sSind 1n meiınem Namen,
da bın ich muıtten iıhnen“ (Mt 18;, 20) 24

Für alle Freikirchen hat die Ausrichtung auf die konkrete Ortsgemeinde 1mM-
FT eın besonderes Gewicht gehabt. Dabe1 wiıird allerdings Je ach Tradıition die
Einbettung un: Einordnung In den größeren Zusammenhang der übergreifen-
den kırchlichen Gemeinschaft unterschiedlich gewichtet un: strukturell gestal-
tet. Hıer VOT allem zeıgen sich deutliche Unterschiede zwıschen kongregatlo-
nalıstıschen Gemeindebünden un: anderen mehr synodal bzw. episkopal
verfassten Freikirchen, WI1e den Methodisten der auch den Herrnhutern.?>

Das 1e einer nıIcC fremdbestimmten, sondern freien,
staatsunabhängigen Kırche

Fın weılteres der In der VEF-Präambel genannten Kennzeichen erinnert das
historische Gegenüber den ehemalıgen Staatskirchen. Für die VEFEF-Kiıirchen
gilt „S1€ halten der rechtlichen und organısatorischen Unabhängigkeit VOoO

Staat fest und finanzieren ihre Arbeit durch freiwillige Beıträge der Mitglieder.”*®
Di1ie Irennung VON Staat un Kırche ist dabe1 wen1ıger eıne politische Forde-

rTUuNgs, sondern elementarer Ausdruck ekklesiologischer Folgerichtigkeit. DIie
Betonung der kirchlichen Eigenständigkeıit geschieht In Aufnahme der „Zwel-
Regimenten-Lehre” und iıhrer grundsätzlichen Unterscheidung zwıschen dem
Rechts- un Machtbereich des Staates un: der geistlichen Natur un: Wesens-
ordnung der christlichen Gemeıinde. Ihre Vermengun un Vermischung iın

SO VOLE, Irınıtät un! Gemeinschaft, 128
25 DiIies zeigte sıch uch In den unterschiedlichen freikirchlichen Anmerkungen ZUT Ekklesiologie-

studie des 1n: ThGespr 19/1 (1995) (mıit den Beıträgen VO  j SWARAT, VOIGT un:! IDDRB-
MANDT).
Freikirchenhandbuch, 141
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dem jahrhundertelangen Modell einer Verbindung VOonNn „Lhron un! Altar“
bzw. eiıner Kongruenz VOI Bürgergemeinde un Christengemeinde führt
Unklarheiten un Unfreiheiten. Kirchesein steht für die freikirchliche Traditi-

1m Widerspruch einer Verquickung mıt polıtischer Machtausübung un
staatlıcher Einflussnahme bzw. hoheitlichem Zwangshandeln.“/

Diese fundamentale Einsicht hat für die Freikirchen auch heute veran-
derten gesellschaftlıchen un: verfassungsrechtlichen Bedingungen eıne WC-
sentliche Bedeutung, die s1e bewahren unsr Ausdruck bringen wollen. 199
IU wird bıs heute 1mM Prinzıp der Selbstfinanzierung Verzicht auf eın
mıt dem Staat vereinbartes Kirchensteuersystem eın bleibendes Signum rche
licher Freiheit un: Unabhängigkeit gesehen.

Dass dabe1l institutionelle Eigenständigkeit nıcht zwangsläufig Freiheit VON

passung un: Konformität bedeutet, haben die Freikirchen in iıhrer F6
schichte schmerzlich erfahren IMussen Formelle staatlıche Unabhängigkeit ist
keine (GJarantıe für Zivilcourage un: Glaubenstreue. uch Freikirchen erwlie-
SCI1 sıch entgegen ihrem Anspruch immer wleder als „unfreie“ Kirchen.“® Den
Nährboden dafür lieferte elne unheilvolle und undiıfferenzierte Verquickung
verschiedener Motivstränge. Di1e institutionelle Irennung VOoO Staat wurde
mıt eıner Irennung VO  ; der Welt verknüpft un verwechselt, also mıt gesell-
schaftliıchem Rückzug un: (un-)politischer Weltflucht un Abstinenz,
dem Verzicht auf Offentlichkeit un Weltverantwortung.

Dıiıesem fatalen, In der eigenen Geschichte und Tradition immer wlieder aNnzu-
treffenden Missverständnıis will offenkundig eın anderes der In der Präambel
angeführten Kennzeichen der VEF-Kirchen begegnen und entgegenwirken. TE1-
kirchen „treten eın für die Menschenrechte, insbesondere für Glaubens- und (5e+
wiıissensfreiheit, und übernehmen eın ihren Möglıchkeiten entsprechendes Ma({®ß

Verantwortung für alle Menschen“ heiflst CS sehr betont und herausgehoben.“”
Miıt der Anführung der Glaubens- un Gewissensfreiheit erinnern die Tre1-

kirchen eıne elementare Seılte ihrer eigenen Geschichte. Als relig1öse Minder-
heiten, die zeıtwelse selber Verfolgung un: Diskriminierung ausgesetzt
wI1ssen s1e den fundamentalen Stellenwert der Religionsfreiheit. Teile der
freikirchlichen Bewegung gehörten muıt iıhrer Opposıtion gegenüber staatskirch-
licher Intoleranz den Vorkämpfern der (GGew1lssens- und Glaubensfreiheit.

uch 1er steht eın theologisches Grundverständnis 1m Hıntergrund. Jau-
be ist eın geistliches Geschehen, das den Menschen frei macht un nıcht BC-
waltigt. In Glaubensfragen annn un darf nıcht einen ‚wang gehen, der

E Vgl GELDBACH, Freikirchen,
28 ÄNDREA STRÜBIND, Die unfreie Freikirche. Der Bund der Baptistengemeinden 1mM „Drıitten

Reich (HThsSt 1)‚ Neukirchen-Vluyn 1991 Eınen Überblick über die Aufarbeitung der NS-Zeıt
ın den einzelnen Freikirchen 1jefert Jetz KARL HEINZ VOIGT, Schuld un: Versagen der Freikir-
hen 1mM „Dritten Reich“. Aufarbeiıtungsprozesse selit 1945, Frankfurt 2005

29 Freikirchenhandbuch, 141
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verordnet un vorgeschrıeben werden könnte, sondern eine zutiefst peCI-
sönliche Erfahrung des Handelns Gottes Menschen.

IDDieses freikirchliche Kernanliegen relig1öser Achtung un: gewlssensorlen-
1Jerter Toleranz steht jedoch nıcht isoliert un! beziehungslos da Es wird In der
VEE-Präambel ausdrücklic verknüpft mıt einem umfassenderen Zusammen-
hang, nämlich dem elıner grundlegenden Weltverantwortung, die sich 1mM FEın-
satz für die Menschenrechte konkretisiert un: darın Gestalt gewinnt.” oz1ale
Verantwortung als eın Aspekt der Heiligung hat insbesondere in der methodis-
tischen ewegung eine lange Tradıtion, die sich schon früh 1mM aktıven FEınsatz
für Freiheits- un: Sozialrechte niederschlug. Bıs heute sind die „Sozilalen
Grundsätze“ der Evangelisch-methodistischen Kirche eın deutliches Zeichen
dafür.*!

Nıcht das auf sıch selbst bezogene exklusive Konventikel, sondern die auf die
Welt bezogene und iıhr zugewandte Kırche ist die Gemeinschaft der Glauben-
den Kırche Jesu Christı ist Kırche ın seinem Dienst un: damıt Kirche 1im IDienst
In un der Welt

In der 1er erkennbar werdenden, die Kirchengrenzen überschreitenden Dy-
namık klingt eiıine weltere zentrale ekklesiologische Akzentulerung der Freikir-
chen durch

Der Sendungscharakter der Kırche missionarische erufung
und Auftragsbestimmtheit

Wo die Hinwendung Z Welt un der Auftrag der Gesellschaft iıhren tiefs-
ten Grund un ihre eigentliche Quelle haben, macht die letzte der in der VEF
Präambel angeführten freikirchlichen deutlich: „Ihre Hauptaufgabe
hen sS1e nämlıch dıie Freikirchen) darın: das Evangelıum VO  - der Liebe (GJottes

allen Menschen In Wort un: Jat verkünden. G

DiIie missionarıische Sendung 1st die eigentliche un: zentrale Berufung der
Kırche Jesu Christı. Der RufZ Glauben un ZUT Nachfolge ist immer
gleich Ruf ZUTr Sendung und 1SS1O0N. In der Teilhabe dem Sendungsauftrag
Christ1 sehen die Freikirchen darum auch den Kern un! dıie Miıtte kirchlicher
Bestimmung. DE viele der Freikirchen Aaus den Erweckungsbewegungen her-
VOrgecgansch sind, s1e schon immer un: teilweise prımär missionarische
Bewegungen. DIie evangelistische Verkündigung, der Ruf ZU Glauben, VCI-

bunden mıt dem diakonischen Engagement VOoN Begınn elementare

3() Als ıne weiterführende Entfaltung un Konkretion dieses Teıls der Präambel ist uch die Erklä-
rUuNng der VEF VO  - 2002 anzusehen: Herausgefordert ZU soz1alen Handeln. DiIe evangelischen
Freikirchen un:! ıhre gesellschaftliıche Verantwortung, In Freikirchenhandbuch, 150-156
Soz1iale Grundsätze der Evangelisch-methodistischen Kıirche Fassung 2000/2002, Emk-Forum
2 „ Stuttgart 2002

372 Ebd., 141
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un: unverwechselbare Urmerkmale freikirchlicher Exıstenz un freikirchli-
chen Wirkens.

Für manche der Jjetzıgen Freikirchen WAar 1eSs das zentrale un tre1-
bende Leitmotiv. Dies gilt insbesondere für den Methodismuss, der sich In se1-
nen Anfängen priımär als innerkirchliche Evangelisat1ons- un Erneuerungs-
bewegung verstand un ursprünglich garl keine eigene, aufgrund VON
Lehrdifferenzen ausgelöste Kirchwerdung intendierte. Das WAarTr eher sekundäre
Auswirkung als or1ıgiınärer Impetus.?”

Bıs heute behält dieses poımitıierte missionarische Verständnis in der Be-
schreibung un: Vergewisserung freikirchlicher Identität selne bleibende un:
verpflichtende Gültigkeit. Es ist VO einem ganzheıtlichen un: mehr-
dimens1ionalen Missionsverständnis, bei der das Bemühen die lebendige
Weıitergabe un: Vertiefung des Glaubens einen zentralen Platz hat.*4

Der Sendungscharakter der Kirche ist für die Freikirchen VOoO  — hoher ekklesi-
ologischer Relevanz. Dies berührt auch das ökumenische Gespräch ber das
Kirchesein un die rage ach der Einheit. Das Bemühen FEinheit ist für
die Freikirchen Nnı€e Selbstzweck SCWESCIL, sondern WAar immer ausgerichtet auf
die Stärkung des gemeinsamen Zeugnisses un des glaubwürdigen Dienstes in
der Welt Einheit In Christus bedeutet VOT allem auch Sendungsgemeinschaft.

J) ® damıt die Welt xylaube, ass du mich gesandt ast  CC in dieser Bıtte Jesu
lıegt für die Freikirchen der vornehmliche un entscheidende Horıizont christ-
licher Einheit.®>

Die ökumenische enneı in der Gemeinschaft des einen
aubens

Freikirchen verstehen siıch nıcht als die eINZIE wahre und möglıche Gestalt VON
Kıirche. S1le wI1ssen die eıgene Begrenztheit un: die Weıte des Leibes Christ!.
Eıne elitäre Exklusivıtät, die den Freikırchen manchmal angehängt un nach-

wurde, un: der S1e gelegentlich möglıcherweise auch Anlass gaben,
entspricht nıcht ihrem ekklesiologischen Denken. Die Gemeinschaft des Jlau-
ens transzendiert alle konfessionellen (Grenzen. Von diesem Bewusstsein ist
freikirchliche Ekklesiologie TOTZ aller Anfragen dıe Ordnungen un Struk-

anderer Kırchen zutiefst gepragt DIie Liebe ZUrT eigenen Kırche ist immer
mıt der Suche ach der Gemeinschaft mıt den Schwestern un: Brüdern Jen-

33 VOIGT, Freikirchen 1n Deutschland,
V dazu: Freikiırchen 1Im Spannungsfeld VO  —; Sammlung un Sendung (Beıträge VOIN der 1E
SUunNng des VEfGT/VEFF Freikiırchenforschung (2000) K VOoss,; Missionarische
Ökumene freikirchliche Perspektiven, 1n Catholica 3/2005, 230-246

dazu MICHEL WEYER, damit die Welt glaube”. Joh 1 > B AaUus evangelisch-methodistischer
Sıcht, in: Einheit als abe un: Verpflichtung. FEıne Studie des Johannes 1 ’ Vers 21
Frankfurt M./Paderborn 2002, 161-183
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seıts der eigenen Kirchenmauern verbunden un VOIN ihr durchsetzt. Niıicht
fällig gehörten manche Freikirchen un: mehr och einzelne Freikirchliche
engagılerten Wegbereitern un Verfechtern der ökumenischen ewegung.

Vor diesem Hintergrund ist Ur konsequent, wenn die Präambel der VEF
Ende auch diesen Aspekt freikirchlicher Ekklesiologie benennt. Nıcht 1Ur

die Gemeinschaft der Freikirchen selbst soll der wesenhaften Einheit der Kır
che Jesu Christı Ausdruck verleihen, sondern „zugleich”, heißt weıter,
„bemühen sich die Freikirchen aufrichtig, die Gemeinsamkeiten mıt anders

Kirchen besser erkennen un: stärken.“>°
Daran wird deutlich: Freikirchliche Ekklesiologie 1st keine selbstgenügsame

un: selbstverschlossene Ekklesiologie. S1e 111 Grenzen überschreiten un 1ın
den Verschiedenheiten das Gemeinsame un Verbindende suchen. Der Glaube

Christus wiıderstrebt konfessioneller Selbstherrlichkeit un Selbstisolation.
Er sucht ach Gemeinschaft iın ökumenischer Vielfalt Freikirchliche Fkklesio0-
logıe ist VOon diesem Gedanken gepragt un: ll siıch davon leiten lassen. Sıe
zielt auf ökumenische Offenheit In der Gemeinschaft des eıinen Glaubens.>”

Dr. Klaus Peter Voß (BFeG)
Freıikirchlicher Referent ıIn der Ökumenischen Centrale der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kırchen
Ludolfusstraße 2') Frankfurt Maın,
E-Maiuiıl info@ack-oec.de

DiIie Schlusssätze der Präambel betonen sowohl die Qualität der innerfreikirchlichen Kirchenge-
meıinschaft wI1e uch die darüber hinausgehende ökumenische Verpflichtung, WEn dort
heißt „Die Mitglieder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen erkennen sıch gegenselt1g als
Teıl der einen Kırche Jesu Christı un wollen der wesenhaften Einheit dieser Kirche durch
ihre Gemeinschaft sichtbar Ausdruck verleihen. Sıe verpflichten sıch, diese Gemeinschaft durch
ECNSC 7Zusammenarbeit vertiefen. Zugleich bemühen s1e sıch aufrichtig, dıe Gemeinsamke1i-
ten mıt anders gepragten Kırchen besser erkennen un! stärken.“ Freikirchenhandbuch,
142: vgl ZUT Präambel der VEFr Ka VOoss, Die Vereinigung evangelıscher Freikirchen auf dem
Weg ZUr Kirchengemeinschaft? Perspektivische Anmerkungen ZUT Präambel der VEL

1/2000, 79-92
37 Eiıne Konsequenz un Konkretion, die sıch daraus erg1bt, 1st ıne Mitarbeit In ökumenischen

Urganısatıonen WwI1e der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.


